
Mit dem Hund 
ins Hamburger Grün

Natur & Stadtgrün

Wachsende Stadt – Grüne Metropole am Wasser
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01  Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, unangeleinter Hunde wohl. Nehmen Sie 
liebe Hundefreunde! bitte die Ängste Ihrer Mitmenschen vor 

Hunden ernst – das stärkt die Toleranz 
Parks, Grünfl ächen und Naturräume auf beiden Seiten und ermöglicht ein 
prägen Hamburgs Stadtbild im beson- Miteinander in den Hamburger Parks.
deren Maße – daher auch der Bei name 
„Grüne Metropole am Wasser“. Dazu gehört auch, was die meisten 
Grünanlagen sind essentiell für ein Hundehalter schon tun: die Hinterlassen-
gesundes Stadtklima, und die große schaften ihrer Vierbeiner mit einem 
Zahl in der Hansestadt ist ein sichtbares „Gassi-Beutel“ entsorgen. Machen Sie 
Zeichen der hohen Lebensqualität. Ihr mit, besorgen Sie sich die kostenlosen 
Freizeit- und Erholungswert wird nicht Beutel und halten Sie Ihr Umfeld sauber. 
nur von den Menschen in Hamburg Denn seien Sie ehrlich – auch als Hunde-
geschätzt– auch beim „besten Freund halter ärgert man sich, wenn man in 
des Menschen“ sind sie als Auslauf- einen Hundehaufen tritt.
fl ächen beliebt. Wo kann ich meinen Hund herum 

tollenlassen? Wie komme ich an  „Gassi-
Die Anzahl der Auslaufzonen, auf Beutel“? Welche Regeln gelten für 
denen Hunde unangeleint laufen dürfen, Hunde halter in Parks? Antworten auf 
wurde in den letzten Jahren stark aus- diese und viele weitere Fragen beant-
geweitet. Mit dem Hamburger Hunde- wortet Ihnen die Broschüre „Mit dem 
gesetz hat sich seit 2007 Einiges für die Hund ins Hamburger Grün“.
Halter verändert, wenn Sie mit ihrem 
Vierbeiner in Grünanlagen unterwegs Eine „tierisch gute Zeit“ mit Ihrem 
sind. Was viele nicht wissen: Wer mit Vierbeiner wünscht Ihnen
seinem Hund eine Gehorsamsprüfung 
ablegt, darf den Hund in gekennzeich-
neten Parks auf Wegen, Pfaden und  
Rasenfl ächen ohne Leine laufen lassen. 
Diese erweiterten Möglichkeiten setzen Senator Axel Gedaschko
jedoch eine erhöhte Rücksichtnahme Präses der Behörde für Stadtentwicklung 
der Hundebesitzer voraus. Denn nicht und Umwelt 
alle Menschen fühlen sich in Gegenwart Freie und Hansestadt Hamburg



02  Einleitung

Hunde sind Freunde und Begleiter des 
Menschen, sie schaffen Kontakte und 
lieben es herumzutollen. Rund 40.000 
Hunde leben in Hamburg. Für die 
Hundehalter ist es nicht immer einfach, 
dem Bewegungsdrang ihres Vierbeiners 
gerecht zu werden. In den Hundeaus-
laufzonen in Hamburgs Grünanlagen 
können sie ihre Hunde nach Belieben 
herumtollen lassen. Für Hundehalter, 
die mit Ihrem Vierbeiner eine Gehor-
samsprüfung ablegt haben, gibt es sogar 
noch weitere Möglichkeiten, den Hund 
unangeleint laufen zu lassen. 
Wo der Hund im Hamburger Grün 
ohne Leine herumtollen kann und 
welche Ausnahmen es gibt, ist in dieser 
Broschüre zu fi nden. 

Neben dem Bewegungsdrang haben 
Hunde auch ein anderes natürliches 
Bedürfnis. Das Ergebnis ist leider immer 
noch zu häufi g auf den Gehwegen und 
in den Grünanlagen zu sehen. Täglich 
rund zwölf Tonnen Hundekot hinter-
lassen die Vierbeiner in Hamburg. 
Verantwortungsvolle Hundehalter 
entfernen diese Hinterlassenschaften 
selbstverständlich. Dabei helfen die 
sogenannten „Gassi-Beutel“, die 
kostenlos bezogen werden können. 
Wo diese zu erhalten sind, steht auf 
Seite 27 dieser Broschüre. 
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Am 1. April 2006 trat das Hunde- Jedoch kann jeder Halter seinen Hund 
gesetz in Kraft. Das von der Behörde von der Anleinpfl icht befreien lassen, 
für Soziales, Familie, Gesundheit und wenn er erfolgreich eine Gehorsams-
Verbraucherschutz erarbeitete Gesetz prüfung mit ihm abgelegt hat. 
bringt eine Reihe von neuen Regelungen 
mit sich. Dazu gehören unter anderem Außerdem liefert die Broschüre hilf-
eine fälschungssichere Kennzeichnung reiche Hinweise über weiterführende 
des Hundes (Chip-Pfl icht), eine Hunde- Informationen rund um das Thema 
halterhaftpfl ichtversicherung und eine Hund. Beispielhaft seien hier die 
Anmeldung beim Zentralen Hunde-  Ansprechpartner in den Bezirksämtern, 
register. Außerdem gilt eine allgemeine die Sachverständigen, die eine 
Anleinpfl icht für alle Hunde außer- Gehorsams prüfung abnehmen dürfen 
halb des eigenen Grundstücks und der sowie Internet adressen genannt.
 Hundeauslaufzonen im Grünen. 
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03  Auslaufzonen – Tummelplätze für Hunde 

Raus mit dem Hund und Toben, Tollen, 
Spielen. Auf über 100 Hundeauslauf-
zonen im Hamburger Grün können 
Hunde halter ihren Vierbeiner nach 
Herzenslust unangeleint herumlaufen 
lassen. Hier kann der Hund mit seinen 
Artgenossen spielen. Auf diesen gekenn-
zeichneten Flächen, die über das 
gesamte Hamburger Gebiet verteilt sind, 
können die Hunde ihrem Bewegungs-
drang in besonderer Weise nachgehen. 
Die Highlights für alle wasserliebenden 
Hunde liegen in Bergedorf: Dort gibt es 
drei Hundebadestellen! 
Die Tummelplätze sind in der Regel 
ausgeschildert, einige sind durch Vege-
tation begrenzt, andere eingezäunt. Für 
die Ausweisung der Flächen sind die 
Fachämter „Management des öffent-
lichen Raumes“ in den Bezirksämtern 
zuständig. Auch künftig werden sie 
versuchen, weitere Hundeauslaufzonen 
einzurichten.

Hinweis: 
Hunde sind fernzuhalten von Spielplätzen 

und -fl ächen, Blumengärten oder Blumen-

beeten sowie von Wiesen, Unterholz, 

Uferzonen,  Biotopen oder als Liegewiese 

genutzte Rasenfl ächen. Das gilt für alle 

Hunde gleichermaßen!

In Auslaufzonen gilt selbstverständlich eine 

Anleinpfl icht für Hunde, die nach dem Hun-

degesetz als gefährlich einzustufen sind. 

Weitere Informationen zu gefährlichen Hun-

den sind auf der Rückseite des beiliegenden 

Flyers zu fi nden.
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04  Hundeauslaufzonen im Bezirk HH-Mitte

M 1 Lohmühlenpark (St. Georg) M 6 P epermölenbek / Finkenstraße 
(St. Pauli)M 2  Caspar-Voght-Straße / Am Elisa-

bethgehölz (Hamm-Nord) M 7  Neustädter Neuer Weg 
(Neustadt)M 3 Im Süden der Horner R ennbahn 

(Horn) M 8  Steinfurths Diek neben der BAB 
(Billstedt)M 4 Öjendorf er Park, südöstlich des 

Sees (Billstedt) M 9  Elbpark Entenwerder 
(Rothenburgsort)M 5 Simon-v on-Utrecht-Straße / 

Schmuckstraße (St. Pauli)
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05  Hundeauslaufzonen im Bezirk Altona

A 1  Beim Rodelberg am Stückweg A 11 Alsenpark / Ec kernförder Straße 
(Lurup) (Altona-Nord)

A 2  Bornpark / Straße Katerwohrd A 12 Gosslers Park (Blankenese)
(Osdorf) A 13 W ittenbergener Elbufer (Rissen)

A 3  Grünanlage an der Straße A 14  Baurstraße / Pfi tznerstraße 
Rüdigerau (Rissen)  (Bahrenfeld)

A 4  An der Wedeler Au Höhe A 15 W esterpark – Eingang 
Brundhildstraße (Rissen) Jürgensallee (Nienstedten) 

A 5  Vorhornweg, nordwestlich vom A 16 W alter-Möller Park, Nähe 
Friedhof Altona (Lurup) Holstenstraße (Altona-Altst adt)

A 6 Altonaer V olkspark – A 17  Groth Park / Agathe-Lasch-Weg 
Parkplatz Grün (Bahrenfeld) (Othmarschen)

A 7  Sülldorfer Landstraße / Sievers- A 18  Große Brunnenstraße (Ottensen)
stücken (Rissen)

A 19 J enischpark im Südosten 
A 8  Waldpark Marienhöhe – (Othmarsc hen)

östl. Zentralteich (Sülldorf)
A 20  Antonipark / Straße Pinnasberg 

A 9 Hans Christian  Andersen Park / (Altona-Altstadt)
Straße Knabenweg (Osdorf)

A 21  Rosengarten Höhe Neumühlen 
A 10  Sven-Simon-Park Nähe Waldpark (Ottensen)

Falkenstein (Blankenese)
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06  Hundeauslaufzonen im Bezirk Eimsbüttel

E 1  Am Nordende des Wassermann- E 8  In der Parkanlage Stellinger 
parks (Schnelsen) Schweiz / Niewisch Deelwisch 

(Stellingen) E 2  In der Parkanlage Voßbarg 
(Niendorf) E 9  Eidelstedter Weg Ecke Heußweg 

(Eimsbüttel) E 3  In der Parkanlage Rahweg / 
Burgunderweg (Niendorf) E 10  Oberstraße bei den Grindelhoch-

häusern (Harvestehude) E 4  Garstedter Weg Höhe Alwin-
Lippert-Weg (Niendorf) E 11 Im Alsterpark,  nördlich 

 Fährdamm (Harvestehude) E 5 Im Niendorfer Gehege (Niendorf)
E 12  Doormannsweg / Wehberspark E 6  In der Parkanlage Jaarsmoor / 

(Eimsbüttel)Redingskamp (Eidelstedt) 

E 7 Drieschweg (Eidelstedt)
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07  Hundeauslaufzonen im Bezirk HH-Nord

N 1  Walter-Schmedemann-Straße, Singapurweg – Manilaweg
Langenhorner Chaussee Überseebrücke – Limaweg
(Langenhorn) Jahnring – Überseebrücke

N 2  Fritz-Schumacher-Allee zwischen Jahnbrücke – Hebebrandtstraße
Immenbarg und Herzmoor N 19  Rosenbrookbrücke / Salomon-
(Langenhorn) Heine-Weg (Alsterdorf)

N 3  Sandfoort / Langenhorner N 20  Grünzug Bebelallee – nördlich 
Chaussee (Langenhorn) Lattenkampstieg  (Winterhude)

N 4  Am Ohlmoorgraben, Kronstieg N 21  Alte Wöhr – Saarlandstraße am 
(Langenhorn) Barmbeker Stichkanal 

N 5 Dobenplatz, Ahlfeld (Langenhorn) (Winterhude)
N 6  Hummelsbüttler Kirchenweg, N 22  Stadtpark im Süden vom 

südlich vom Teich in der Klein- Sieric hschen Gehölz (Winterhude)
gartenanlage (Fuhlsbüttel) N 23  Bramfelder Straße an der Seebek 

N 7  Alsterwiesen / Wellingsbüttler (Barmbek-Nord)
Landstraße, Höhe Schluchtweg N 24  Kellinghusenpark im Norden an 
(Ohlsdorf) der Goernestraße (Eppendorf)

N 8  Alsterwiesen / Wellingsbüttler N 25  Martinistraße im Eppendorfer 
Landstraße, Höhe Stübeheide Park (Eppendorf)
(Ohlsdorf) N 26  Nordschleswiger Straße / 

N 9 W oermannsweg, Am Hasenberge  Dulsberg Grünzug (Dulsberg)
(Ohlsdorf) N 27  Eulenkamp / Nordschleswiger 

N 10  Am Rückhaltebecken, Sengel- Straße (Dulsberg)
mannstraße (Ohlsdorf) N 28  Döscherstraße, Imstedt 

N 11  Alsterkrüger Kehre, Alsterkrug- (Barmbek-Süd)
chaussee (Alsterdorf) N 29  Fährhausstraße an der Außen-

N 12  Kerbelweg / Beisserstraße alster (Uhlenhorst)
(Ohlsdorf) N 30  Immenhof – Kuhmühlenteich 

N 13 – 18 City-Nord (Winterhude) (Uhlenhorst)
  Hongkong Kehre N 31  Lübecker Straße / Angerstraße 

Djakartaweg (Hohenfelde)
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08  Hundeauslaufzonen im Bezirk Wandsbek

W 1  Ohlendiecksredder,  ehemaliger W 11  Edwin-Scharff-Ring (Steilshoop)
Campingplatz südlich vom W 12 Grünzug Steilshooper  Allee 
 Kupferteich (Poppenbüttel) (Bramfeld)

W 2  Zinnkrautweg / Saseler Mühlen- W 13 W andse-Grünzug / Nordmark-
weg (Sasel) straße / Am Hohen Hause 

W 3 T egelsbarg / Högenredder (Tonndorf)
(Hummelsbüttel) W 14  Wandse-Grünzug / Bei der 

W 4  Halenreie / Katthorstpark  Hopfenkarre / Oskarstraße 
(Volksdorf) (Wandsbek)

W 5  Poppenbütteler Landstraße / W 15  Wandse-Grünzug / 
Alsterwanderweg / Minsbek Hogrevestieg (Wandsbek)
(Poppenbüttel) W 16 Am Eilbekkanal / Eilenau /  

W 6 Egilskamp / L eharstraße Von Essenstraße (Eilbek)
(Rahlstedt) W 17  Schiffbeker Weg / Elfsaal 

W 7  westlich Hellmesbergerweg / (J enfeld)
Nähe Zellerstraße (Rahlstedt) W 18 Elsa-Brandström-Straße /  

W 8 Am Stühm Süd / Kienholt  Holstenhofweg / An der BAB 
(Bramfeld) (Jenfeld)

W 9  Berner Heerweg Höhe Busbrooks- W 19  Friedenstraße im Südosten vom 
höhe, südlich vom Regenrück- Jacobipark (Eilbek)
haltebecken (Farmsen-Berne)

W 10 Höltigbaum / Sac kgasse Eichberg 
(Rahlstedt)
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09  Hundeauslaufzonen im Bezirk Bergedorf

B 1  Harvighorster Moor / Straße An B 10 Nördlic h der S-Bahn zwischen 
der Kreisbahn (Lohbrügge) Mittlerer Landweg bis Höhe 

Fockenweide (Billwerder)B 2  Reinbeker Redder / Harvighorster 
Weg (Lohbrügge) B 11  Koppel – östlich Bethesda-

 KrankenhausB 3  Fritz-Lindemann-Weg / Reinbeker 
Redder (Lohbrügge) B 14 Gerson weg / Grünzug an der 

BAB (Allermöhe)B 5  Binnenfeldredder an der Landes-
grenze (Lohbrügge) B 15  Overwerder Hauptdeich / 

 Hohendeicher See, nordwest-B 6 Heidkampsredder /  An der Born-
licher Grünzug (Ochsenwerder)bek (Lohbrügge)

B 7  Ladenbeker Furtweg / 
An der Bergedorfer Landstraße 
(Lohbrügge) Die Hundeauslaufzonen 

B4, B12 und B13 haben zusätzlich 
B 8  Forstfl äche Sander Tannen 

eine Badestelle.
(L ohbrügge)

B 4 Grünes Zentr um Lohbrügge – 
B 9  Ladenbeker Furtweg / Billwerder 

mit Badestelle (Lohbrügge)
Billdeich (Bergedorf)

B 12  Eichbaumpark / An der Dove 
Elbe – mit Badestelle 
(Allermöhe)

B 13  Neu Allermöhe / Grünzug 
an der BAB – mit Badestelle 
(Bergedorf)
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10  Hundeauslaufzonen im Bezirk Harburg

H 1  Hafenrandstraße H 4  Kiesgrube südlich Kiesbarg 
am Ernst-August-Kanal (Neugraben-Fischbek)
(Wilhelmsburg) H 5 Göhlbac htal neben dem 

H 2 R ehrstieg, gegenüber der  L ohmühlenteich (Eißendorf)
S-Bahnstation Neuwiedenthal H 6 Am Ende des   Falkenbergsweg 
(Neugraben-Fischbek) neben dem Heidefriedhof 

H 3  Forstfl äche Heimfelder Holz  (Neugraben-Fischbek)
zwischen Heimfelder Straße und H 7  Langenbeker Weg, im Süden 
Meyers Park (Heimfeld) des Harburger Stadtparks 

 (Marmstorf)



11 Leinen los für „schlaue“ Hunde

Hundehalter, die mit ihrem Hund eine In allen öffentlichen Grün- und Erho-
Gehorsamsprüfung erfolgreich abgelegt lungsanlagen in den Bezirken Wandsbek 
haben, dürfen ihre Vierbeiner in be- und Harburg ist auf Wegen, Pfaden und 
stimmten Grünanlagen auch auf Wegen, Rasenfl ächen, die nicht als Liegewiesen 
Pfaden oder Rasenfl ächen von der Leine genutzt werden, der Leinenzwang für 
lassen. Die Bescheinigung über die Hunde mit erfolgreich abgelegter Gehor-
 Gehorsamsprüfung und der Personal- samsprüfung aufgehoben. Die in allen 
ausweis müssen von Hundehaltern stets Hamburger Bezirken geltenden  aktuellen 
als Nachweis mitgeführt werden. Regelungen können im Internet unter 
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www.hunde.hamburg.de abgerufen 
werden. Selbstverständlich können diese 
Informationen auch bei den zuständigen 
Fachämtern im jeweiligen Bezirk erfragt 
werden. Auskunft gibt auch das Info-
center Wasser · Umwelt · Gesundheit. 
Die Telefonnummern sind im Kapitel 
„Service“ ab Seite 28 zu fi nden.

Wie bereits im Kapitel über die Hun-
deauslaufzonen erwähnt, gilt auch für 
gehorsamsgeprüfte Vierbeiner: Hunde 
sind fernzuhalten von Spielplätzen und 
-fl ächen, Blumengärten oder Blumen-
beeten sowie von Wiesen, Unterholz, 
Uferzonen, Biotopen oder als Liegewiese 
genutzte Rasenfl ächen. 

Übrigens gehören Kleingartenvereine 
überwiegend zu den öffentlichen Grün-
anlagen, so dass Hunde dort außerhalb 
von Parzellen grundsätzlich angeleint 
werden müssen. Daher ist auch hier 
darauf zu achten, ob entsprechende 
Schilder unangeleintes Laufen lassen 
von gehorsamsgeprüften Hunden 
 erlauben. 

Blindenführhunde 

Blindenführhunde sind intensiv geschult 
und daher sehr gehorsame Hunde. Auch 
diese Vierbeiner benötigen  Bewegung 
und dürfen in Grünanlagen auf 
 gekennzeichneten Wegen, Pfaden und 
bestimmten Rasenfl ächen ohne Leine 
laufen. Allerdings ist das Mitführen von 
Führhunden auf bestimmten Flächen, 
wie Spielplätzen, Liegewiesen oder 
Blumengärten nicht gestattet, da hier 
grundsätzlich ein Mitnahmeverbot von 
Hunden besteht. 



12 Hundefreie Bereiche in Grünanlagen

Jeder Hundehalter wird verstehen, 
dass er seinen Vierbeiner beispielsweise 
aus hygienischen oder naturschutz-
relevanten Gründen nicht überall hin 
mitnehmen darf. Das gilt für alle Hunde 
gleichermaßen.

Auf Spielplätzen, Liegewiesen, Blumen-
gärten oder Biotopen in Grünanlagen 
ist das Mitführen von Hunden generell 
nicht erlaubt. Im restlichen Parkbereich 
dürfen Hunde grundsätzlich nur ange-
leint mitgeführt werden. Ausgenommen 
davon sind natürlich die Hundeauslauf-
zonen und die Freilaufmöglichkeiten für 
gehorsamsgeprüfte Hunde. 

Die Bezirksämter haben das Mitführen 
von Hunden – ausgenommen Führ-
hunde – in folgenden Parkanlagen nicht 
gestattet. Hier besteht grundsätzlich ein 
Mitnahmeverbot von Hunden: 

– Bezirk Eimsbüttel: Unnapark  
Bezirk Altona: Ehemaliger Friedhof  
Norderreihe und August-Lütgens-
Park 
Bezirk Harburg: Bereich des Schul- 
gartens im Harburger Stadtpark

– 

– 

Wer sich rücksichtslos verhält und 
die Regeln nicht beachtet, begeht eine 
Ordnungswidrigkeit. Rücksichtslose 
Hundehalter müssen mit einem Bußgeld 
rechnen.
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13 Kleine Haufen – Große Probleme

Wohin mit dem Schiet?

Eines ist sicher: Auf Gehwege oder in 
Grünanlagen gehört Hundekot nicht. 
Die Hinterlassenschaft der  Vierbeiner 
muss selbstverständlich in die Tüte! 
Für Hundehalter macht es keine Mühe, 
immer eine Plastiktüte dabei zu  haben, 
um den Schiet zu entsorgen. Die 
 verknoteten Beutel dürfen in einen der 
rund 9.100 öffentlichen Papierkörbe der 
Stadtreinigung oder natürlich auch in 
die Hausmülltonne geworfen werden. 

Die Probleme mit den Hundehaufen 
sind vielfältig: Hundekot auf der Sand-
schaufel der Kleinen, Slalomlaufen um 
die Tretminen auf den Gehwegen sowie 
stinkende, kotverschmierte Schuhe. 
Hundehalter tragen nicht nur Verant-
wortung für eine artgerechte Haltung 
ihrer Tiere, sondern auch gegenüber 
ihren Mitmenschen. Und diese danken 
es dem Halter und seinem Hund mit 
Sympathie und Toleranz. 
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14 Eine saubere Sache

Leider gibt es noch immer zu viele Hundekot lässt sich problemlos entfer-
Hunde haufen, die nicht beseitigt werden. nen. Hier einige Tipps:
Für verantwortungsvolle Hundehalter –  Nehmen Sie einen mitgebrachten 
bietet die Stadtreinigung Hamburg Beutel oder einen aus dem Tüten-
 kostenlose „Gassi-Beutel“ an.  spender.

–  Ziehen Sie den Beutel wie einen 
Es gibt sie: Handschuh über.

–  Ergreifen Sie das Häufchen Ihres 
–  auf 15 Recyclinghöfen der Hundes.

 Stadtreinigung, –  Stülpen sie den Beutel um und ver-
–  bei den Mitarbeitern der  knoten Sie ihn.

SRH-Gehwegreinigung, –  Entsorgen Sie den gefüllten Beutel in 
–  in allen Hamburger Filialen von einen Papierkorb der Stadtreinigung 

Budnikowsky. oder über den Hausmüll. 

Bequem und einfach ist auch die Es ist nicht nur eine ästhetische Frage, 
Bestellung der Gassi-Beutel per Post. den Hundekot zu beseitigen. Hunde-
Hamburger Hundehalter, die die Gassi- besitzer sind rechtlich dazu verpfl ichtet. 
Beutel zugeschickt bekommen möchten, Eine Verunreinigung von öffentlichen 
können einen mit 1,45 Euro frankierten Wegen und Grünanlagen durch Fäka-
und adressierten Rückumschlag (DIN lien kann mit einem Bußgeld geahndet 
C5) an folgende Adresse schicken: werden. Mit der Hundesteuer werden 
–  Stadtreinigung Hamburg übrigens nicht die Entsorgungskosten 

„Gassi-Beutel“ von Hundekot gedeckt.
20531 Hamburg

Mit dem adressierten und frankierten 
Rückumschlag erhalten diese Hunde-
halter dann postwendend jeweils 50 
kostenlose Gassi-Beutel.
Davon abgesehen: Jede kleinere Plastik-
tüte eignet sich für das Aufsammeln von 
Hundekot!
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Hunde-Hotline für Fragen rund um das 
Thema Hundegesetz: 
Telefon  040 / 428 28 0 
Montag – Donnerstag  8 – 16 Uhr 
Freitag    8 – 14 Uhr 

Infocenter Wasser · Umwelt · Gesund-
heit berät rund um die Bereiche Trink- 
und Abwasser, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, Hygiene, Gesundheit und 
Freizeit
Hermannstraße 14, 20095 Hamburg
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag  10 – 18 Uhr

Umwelttelefon des Infocenters: 
040 / 34 35 36
Montag bis Donnerstag  9 – 16 Uhr, 
Freitag    9 – 14 Uhr 
umwelttelefon@hamburg-mitte.ham-
burg.de 

Fachämter „Management des 
 öffentlichen Raumes“ 
Abschnitt Stadtgrün 

Altona
Hochrad 75, 22605 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 11-23 96
Fax  040 / 4 28 11-25 38
Gartenbauabteilung@Altona.Hamburg.de

Bergedorf
Kampweg 4, 21035 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 91-25 90
Fax  040 / 4 28 91-31 32
BABergedorf-MR11@Bergedorf. 
Hamburg.de

Eimsbüttel
Grindelberg 66, 20139 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 01-35 11
Fax 040 / 4 28 01-27 84
Gartenbauabteilung@Eimsbuettel.
Hamburg.de

Hamburg-Mitte
Klosterwall 8, 20095 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 54-34 41
Fax  040 / 4 28 54-55 65
GartenundTiefbau@Hamburg-Mitte.
Hamburg.de
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Hamburg-Nord
Eppendorfer Landstraße 59, 
20243 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 04-22 97
Fax  040 / 4 28 04-28 60
Gartenbauabteilung@Hamburg-Nord.
Hamburg.de

Harburg
Harburger Rathausplatz 4, 21073 
Hamburg
Telefon  040 / 4 28 71-33 69
Fax  040 / 4 28 71-26 73
Tiefbau-Stadtgruen@Harburg. 
Hamburg.de

Wandsbek
Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg
Telefon  040 / 4 28 81-24 10
Fax  040 / 4 28 81-32 49
Garten-undFriedhofsabteilung@Wands-
bek.Hamburg.de

Ihr Partner in allen Entsorgungsfragen:

Stadtreinigung Hamburg
Bullerdeich 19, 20537 Hamburg
Telefon  040 / 25 76-0
Hotline „Saubere Stadt“: 
040 / 25 76 11 11
www.stadtreinigung-hh.de

Weiterführende Internetseiten:
www.hunde.hamburg.de
www.hundegesetz.hamburg.de
www.stadtreinigung-hh.de
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Anmerkung zur Verteilung

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit des Senats der Freien und Hansestadt 

Hamburg herausgegeben. Sie darf weder von 

Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 

während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahl-

werbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-, 

Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. 

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf 

Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 

Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Auf-

kleben parteipolitischer Information oder Werbemit-

tel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte 

zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, 

wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 

Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie 

auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden 

Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als 

 Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzel-

ner politischer Gruppen verstanden werden könnte. 

Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift 

zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu 

 verwenden.





Stadtplanung & Flächennutzung

Bauen & Wohnen

Natur & Stadtgrün

Erneuerbare Energien & Umweltschutz

Mobilität & Verkehr



Mit dem Hund 
ins Hamburger Grün

Natur & Stadtgrün

Wachsende Stadt – Grüne Metropole am Wasser
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